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Ihre Anfrage erlaube ich mir, i1ie folgt zu beant\vorten: 

Die Eisenbahnverkehrsordnung sieht im § 29 z. 4 vor, daß die 
Eisenbahnunternehmen bei Fahraus\veisen zu erm~ßigten Fahrpreisen 

im Tarif die Erstattung ausschließen oder von bestimmten Be
dine;ungen abhäng5.e machen können. Die ÖBB haben von dieser Er
mächtigung Gebrauch gemacht und im Tarif grunds~tzlich die Er

stattung des Fahrpreises für einen auf Teilstrecken nicht be

nützten erm!tßigten FahrauS'v'leis ausgeschlossen. 

Aus kundendienstlichen Erwägungen machen 5 edoch d:\'.e ÖBB von 
di~ser Berechtigung in begrUndeten EinzelfHllen keinen Gebrauch 
und erstatten insbesondere bei. Rückfahrkarten zum erm~ßigten 
Fahrpreis einen entsprechenden Anteil dieses Preises fUr nicht 

in Anspruch genommene Beförderungsleistungen zurilck. 

Die öBB haben, um diese Kundendienstle:i.stung Mc)gl i.chst unbüro

kratisch abzu\'Tickeln, bereits die groP:en Bahnh()fe (Wiener Kopf
bahnhMfe, Hauptbahnhöfe der Landeshauptstädte ) ermHchtigt, der

artige Fahrpreiserstattuneen im eigenen W:i.rkungflbereich durch

zuführen. In allen anderen FfUlen kann die Erstattung bei jedem 
Bahnhof eingereicht werden. Dj.e Rückerstattung erfolgt dann fiber 

die zust~ndige BundesbahndirektionD 
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